
Auszug aus der Amtlichen Bekanntmachung 

DER ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU  
Jahrgang 38 Nr. 53 Seiten 212 - 225 vom 20. September 2007 

Zulassungs- und Immatrikulationsordnung (ZImmO) der Universität Freiburg 

Aufgrund von § 8 Absatz 5 in Verbindung mit § 29 Absatz 5 und § 63 Absatz 2 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1.1.2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert am 19. Dezember 2005 
(GBl. S. 794, 798), hat der Senat der Universität Freiburg am 19. September 2007 die folgende 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung beschlossen. 

[...] 

§ 19 Gasthörer  

(1) Im Rahmen der vorhandenen Studienplatzkapazität können auf Antrag Personen, die eine 
hinreichende Bildung besitzen, als Gasthörer zugelassen werden. 
 
(2) Der Antrag auf Erteilung der Gasthörererlaubnis ist formlos bis zum Beginn der Vorlesungszeit des 
jeweiligen Semesters von deutschen Bewerbern/Bewerberinnen bei der Zentralstelle für studentische 
Angelegenheiten, Sachgebiet ZSA 1.3, von ausländischen  Bewerbern/Bewerberinnen bei der 
Abteilung für Ausländerstudium einzureichen. 
 
(3) Die Gasthörererlaubnis wird für jeweils ein Semester erteilt. 
 
(4) Die Gasthörergebühr richtet sich nach der Gebührensatzung der Universität Freiburg. 
 
(5) Die Absatze 1 und 4 gelten auch für Teilnehmer an einem Kontaktstudium. 
 
[...] 
 
§ 21 Meldepflichten 
 
(1) Der Verlust des Studienbuches und der Unicard ist dem Studierendensekretariat unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
(2) Dem Studierendensekretariat sind ferner alle Änderungen und fehlerhaften Eintragungen der in der 
Studentendatei erfassten Daten, insbesondere des Namens und der Anschrift, mitzuteilen. 
 
[...] 
 
§ 23 Schlussvorschriften 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Albert-Ludwigs-Universität in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Zulassungs- und Immatrikulationsordnung vom 12. März 
1998 (Amtliche Bekanntmachungen Jahrgang 29 Nr. 14, Seiten 40-47 vom 12. März 1998, zuletzt 
geändert am 9. Juni 2005 (Amtliche Bekanntmachungen Jahrgang 36 Nr. 18, Seite 51 vom 9. Juni 
2005), außer Kraft. 

  

 


